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(2) Vergehen sind vorsätzlich oder fahrlässig begangene gesellschafts
widrige Straftaten, welche die Rechte und Interessen der Bürger, das 
sozialistische Eigentum, die gesellschaftliche und staatliche Ordnung oder 
andere Rechte und Interessen der Gesellschaft schädigen. Sie ziehen 
strafrechtliche Verantwortlichkeit vor einem gesellschaftlichen Organ der 
Rechtspflege oder Strafen ohne Freiheitsentzug oder, soweit gesetzlich 
vorgesehen, bei schweren Vergehen Freiheitsstrafe bis zu zwei Jahren 
nach sich. Die Strafe für besonders schwere fahrlässige Vergehen ist, so
weit gesetzlich vorgesehen, Freiheitsstrafe bis zu fünf Jahren.

(3) Verbrechen sind gesellschaftsgefährliche Angriffe gegen die Souve
ränität der Deutschen Demokratischen Republik, den Frieden, die Mensch
lichkeit und die Menschenrechte, Kriegsverbrechen, Straftaten gegen die 
Deutsche Demokratische Republik sowie vorsätzlich begangene Straftaten 
gegen das Leben. Verbrechen sind auch andere vorsätzlich begangene ge
sellschaftsgefährliche Straftaten gegen die Rechte und Interessen der Bür
ger, das sozialistische Eigentum oder andere Rechte und Interessen der 
Gesellschaft, die eine schwerwiegende Mißachtung der sozialistischen Ge
setzlichkeit darstellen und für die deshalb eine Freiheitsstrafe von minde
stens zwei Jahren angedroht ist oder für die innerhalb des vorgesehenen 
Strafrahmens im Einzelfall eine Freiheitsstrafe von über zwei Jahren aus
gesprochen wird.

2. Abschnitt

Schuld

§ 5

Grundsätze

(1) Eine Tat ist schuldhaft begangen, wenn der Täter trotz der ihm ge
gebenen Möglichkeiten zu gesellschaftsgemäßem Verhalten durch verant
wortungsloses Handeln den gesetzlichen Tatbestand eines Vergehens oder 
Verbrechens verwirklicht.

(2) Bei der Feststellung der Art und Schwere der Schuld sind alle ob
jektiven und subjektiven Umstände sowie die Ursachen und Bedingun
gen der Tat zu berücksichtigen, die den Täter zum verantwortungslosen 
Handeln bestimmt haben.

(3) Strafrechtliche Verantwortlichkeit für fahrlässiges Handeln tritt nur 
ein, wenn dies im Gesetz ausdrücklich bestimmt ist.


